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Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft nach seiner Sitzung vom 10.01.2024
den abschließenden Prüfvermerk als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des
Jahresabschlusses des Städtebaulichen Sondervermögens 194 (SSV 194) Stadtumbau Ost —

Ostseeviertel Parkseite für das Haushaltsjahr 2015 vor.

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den Prüfbericht
zum Jahresabschluss 2015 des SSV 194 des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis
und macht sich diesen zu eigen.

2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der
Prüfung des .Jahresabschlusses 2015 zeitnah auszuräumen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

34 0 0

Anlage 1 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes JA 2015 SSV 194 öffentlich

Anlage 2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes JA 2015 SSV 194 öffentlich

Anlage 3 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses JA 2015 SSV 194
öffentlich
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1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Prüfauftrag

Entsprechend § 1 Abs. 1 KPG M-V obliegt der Gemeinde die örtliche Prüfung ihrer Haushalts- und

Wirtschaftsführung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Der Rechnungsprüfungsausschuss

führt die örtliche Prüfung durch. Er hat sich des RPAs zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet

ist. Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, können sich der Rechnungsprüfungs

ausschuss und das RPA sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen ( 1 Abs. 5 KPG M-V). Die

Endverantwortung für die örtliche Prüfung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss.

Die örtliche Prüfung umfasst nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 KPG M-V die Prüfung des Jahresabschlus

ses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer

Buchführung.

1.2 Gegenstand der Prüfung

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß

§ 60 KV M-V und der § 24 bis 53a GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung unter der Ge

samtverantwortung des OBs erstellt.

Gegenstand der Prüfung war der vorgelegte Jahresabschluss 2015 mit den Bestandteilen:

• Ergebnisrechnung

• Finanzrechnung

• Bilanz

• Anhang

Des Weiteren wurden die dem Jahresabschluss beigefügten Anlagen in die Prüfung einbezogen:

• Anlagenübersicht

• Forderungsübersicht

• Verbindlichkeitenübersicht

• Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Auszahlungen

• Angaben zu den Vorräten des SSVs - Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten

• Darlehensübersicht

• Grundstücksverzeichnis

• Zuwendungsübersicht

Weitere Anlagen sind die Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der

liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (Muster 5a) und die Übersicht über die

Erträge und Aufwendungen, die lt. § 48 GemHVO-Doppik Bestandteile des Anhangs sind.
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Entsprechend § 3a KPG M-V ist der Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob

• er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh

rung vermittelt und

• die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen orts-

rechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht zu den örtlich

festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen.

1.3 Beauftragu ng eines sachverständigen Dritten

Das RPA der UHGW hat entsprechend § 1 Abs. 5 KPG M-V für die Prüfung des Jahresabschlusses

2015 des Sanierungsgebiets Stadtumbau Ost- Ostseeviertel Parkseite - SSV 194 das RPA Wolgast

als sachverständigen Dritten hinzugezogen. Darüber hinaus wurde das RPA Wolgast mit der Bera

tung bzgl. der Abstimmung der korrespondierenden Konten zwischen dem Kernhaushalt und dem

Städtebaulichen Sondervermögen beauftragt.

Das RPA Wolgast hat über die beauftragten Prüfhandlungen einen Bericht mit Datum vom

15.11.2023 vorgelegt. Dieser ist als Anlage 1 beigefügt. Das RPA der UHGW hat sich von der Rich

tigkeit der getroffenen Prüfungsfeststellungen überzeugt und übernimmt diese als eigene Prü

fungsfeststellungen. Details zu den einzelnen Prüfungsfeststellungen sind dem in der Anlage bei

gefügten Bericht des RPAs Wolgast zu entnehmen, eine Zusammenfassung ist unter Punkt 5 dar

gestellt.

1.4 Ergänzende eigene Prüfhandlungen

Durch das RPA der UHGW wurden zusätzliche Prüfhandlungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit

der Rechnungslegung durchgeführt. Die Gemeinde hat aufgrund gesetzlicher Vorschriften sowie im

Rahmen des internen Kontrollsystems Dienstanweisungen bzw. Arbeitsrichtlinien zur Ordnungsmä

ßigkeit des Rechnungswesens sowie für die Buchhaltung für das SSV zu erlassen.

Für das SSV wurden die Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Städtebaulichen Sonderver

mögens zur Einführung und Umsetzungdes neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

(Arbeitsrichtlinie) sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie für Städtebauliches Sonderver

mögen als separate Dienstanweisungen / Arbeitsrichtlinien vorgelegt.

Aus Sicht des RPA5 besteht nicht zwingend die Notwendigkeit, Dienstanweisungen / Arbeitsrichtli

nien separat für das SSV zu erarbeiten. Es kann — sofern zutreffend - der Geltungsbereich von

Dienstanweisungen/ Arbeitsrichtlinien des Kernhaushaltes auf die SSV ausgeweitet werden, wie

es bspw. bei der DA 20-1 zur Organisation des Rechnungswesens - Geschäftsbuchhaltung und bei

der DA 20-2 für die Stadtkasse der UHGW bereits erfolgte.

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse des Kernhaushaltes wurde festgestellt und bean

standet, dass Dienstanweisungen / Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im

Entwurf vorliegen. Somit besteht die Notwendigkeit, diese umgehend zu erstellen bzw. zu überar

beiten und ggf. durch den OB für verbindlich erklären zu lassen.
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Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung ist die Einhaltung der Grundsätze

ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme gemäß § 12 Abs. 1 GemKVO-Doppik sowie

§ 26 Abs. 10 GemHVO-Doppik sicherzustellen.

Die UHGW setzt seit dem 01.01.2014 die doppische Finanzsoftware AB-DATA Web Finanzwesen

ein. Entsprechend Pkt. 3 der DA 10-34 erfolgte am 18.11.2019 die nach § 59 KV M-V zwingend

erforderliche Freigabeerklärung für die im Rechnungswesen eingesetzte Finanzsoftware durch den

08 rückwirkend zum 01.01.2014. Es wird darauf hingewiesen, dass das Zertifikat des Softwarean

bieters AB-DATA Web Finanzwesen zum 16.12.2022 ausgelaufen ist. Ohne gültige Zertifizierung

des Programms hat die Kommune als Anwender selbst einen umfassenden Test auf haushalts-

rechtliche und lT-technische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine ent

sprechende Dokumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fadhamt nicht vorgelegt

werden. Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar.

1.5 Weitere Feststellungen

Fur die Stadtebaulichen Sondervermogen und den Kernhaushalt einer Kommune gibt es korres

pondierende Konten. Diese Spiegelbuchungen wurden nach Aussage des iachamtes zum Teil vor

genommen, sie wurden im Rahmen der Prüfung jedoch bisher noch nicht vollständig abgestimmt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Korrekturen aufgestellter Jahresabschlüsse bzw. die noch aufzu

stellenden Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen ggf. Auswirkungen auf den

Kernhaushalt haben können (Ergebnisvorträge in der Ergebnisrechnung sowie Salden der Ein- und

Auszahlungen in der Finanzrechnung). Eine umfassende Abstimmung dieser Spiegelbuchungen

zwischen den Städtebaulichen Sondervermögen und dem Kernhaushalt erfolgt im Rahmen einer

separaten Prüfung.

(
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2 Bestätigungsvermerk

Entsprechend § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss

der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet

ist. Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, können sich der Rechnungsprüfungs

ausschuss und das Rechnungsprüfungsamt sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Die ört

liche Prüfungumfasstgemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1,3 bis 5 und 8 KPG M-Vauch die PrüfungderJahres

abschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Ein

haltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung

wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem

Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens des

Städtebaulichen Sondervermögens

Sanierungsgebiet Stadtumbau Ost — Ostseeviertel Parkseite - SSV 194

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 geprüft.

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und den rele

vanten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverant

wortung des Oberbürgermeisters erstellt.

Aufgabe der örtlichen Prüfung war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurtei

lung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des

Rechnungswesens abzugeben.

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat entsprechend § 1

Abs. 5 KPG M-V für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 des Sanierungsgebiets Stadtumbau

Ost - Ostseeviertel Parkseite - SSV 194 das Rechnungsprüfungsamt Wolgast als sachverständigen

Dritten hinzugezogen. Über die beauftragten Prüfhandlungen wurde ein Bericht mit Datum vom

15.11.2023 vorgelegt. Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

hat sich von der Richtigkeit der getroffenen Prüfungsfeststellungen überzeugt und übernimmt

diese als eigene Prüfungsfeststellungen. Ergänzende Prüfhandlungen wurden durch das Rech

nungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hinsichtlich der Ordnungsmäßig

keit der Rechnungslegung durchgeführt.

Das Rechnungsprüfungsamt Wolgast hat die Prüfung des Jahresabschlusses unter Beachtung des

§ 3a KPG M-Vvorgenommen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten

und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bil

des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit

erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirt

schaftliche und rechtliche Umfeld der UHGW sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück

sic hti gt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen

Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum

Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt.

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist der Auffassung, dass
die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.
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Nachfolgend bezeichnete Prüfungsfeststellungen führten insbesondere zur Einschränkung des

Testates:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung hat

die Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Arbeits

richtlinien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanweisungen /
Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Dienst-

anweisungen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten.

2. Gemäß § 15 Absatz 1, Satz 4 GemHVO bleiben übertragene Mittel längstens bis zum Ende

des Folgejahres verfügbar. Damit sind die Weiterübertragungen von Aufwendungen und

laufenden Auszahlungen nicht zulässig. Es wird empfohlen, Ermächtigungsübertragungen

grundsätzlich nur im Rahmen des Wertaufhellungszeitraumes für die aufzuholenden Jah

resabschlüsse im zwingend notwendigen Umfang zu bilden und im Übrigen hierauf zu ver

zichten. Grundsätzlich sollten die korrespondierenden Ermächtigungsübertragungen zwi

schen laufenden Auszahlungen, investiven Auszahlungen und Aufwendungen in gleicher

Höhe bestehen. Entsprechende Buchungen wirken sich i.d.R. gleichmäßig auf alle 3 Konten

aus. Diese Feststellung ist auch für 2015 relevant.

3. Für die Forderungen aus Erstattung von Solidaritätszuschlägen und Kapitalertragsteuern

wurde anstelle des bisherigen Kontos 1649 „privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich‘ nunmehr das Konto 1640

„privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU‘ ver

bucht. Aufgrund der unterschiedlichen Bilanzpositionszuordnungen ist hier der 3-steiler

164 nicht ausreichend. Hinzu kommt, dass das korrekte Konto 1798 „Zinsabschlagsteuer‘

ab 2013 in der Bilanzposition 2.4 unter „sonstige Vermögensgegenstände‘ zu verwenden

ist. Die Begriffe Kapitalertragsteuer, Zinsabschiagsteuer und Abgeltungssteuer sind inhalt

lich deckungsgleich. Dieses Konto zählt nicht zu den sogenannten durchlaufenden Geldern.

Eine Korrektur wurde mit dem Jahresabschluss 2015 noch nicht vorgenommen.

4. Die nachträglich entstandenen Kosten für die Rigaer Straße sind der Anlagenbuchhaltung

übergeben worden, eine Nachaktivierung ist noch nicht erfolgt und ist weiterhin zu überprü

fen (7.494,80 EUR).

5. Sofern kein gültiges Zertifikat des Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten

Software vorliegt, sind durch die Kommune als Anwender selbst umfassende Tests auf

haushaltsrechtliche und lT-technische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumen

tieren. Eine entsprechende Dokumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fach-

amt nicht vorgelegt werden. Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buch

führung dar.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen

mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gemäß § 60 KV M-V und der § 24 bis 53a

GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun

gen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sa

nierungsgebiets Stadtumbau Ost - Ostseeviertel Parkseite SSV 194.
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Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonder-

vermögens Sanierungsgebiet Stadtumbau Ost-Ostseeviertel Parkseite SSV 194 entsprechend der

vorgelegten Unterlagen ergänzend festgestellt:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2015 1.183.820,66 EUR.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2015 64,6 %.

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2015 35,4 %.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2015 beträgt 0,00 EUR.

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2015 0,00 EUR.

Das Jahresergebnis 2015 beträgt nach Veränderung der Rücklagen 0,00 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht.

Die Finanzrechnung weist für 2015 einen Saldo der laufenden

Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von 250.959,02 EUR.

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite

verbleibt ein Saldo in Höhe von 250.959,02 EUR.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Haushaltsvorjahren beträgt 195.92,46 EUR.

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31.12.2015 auf neue Rechnung beträgt 446.551,48 EUR.

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2015 ein Haus

haltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2015 416.377,11 EUR.

Die Investitionseinzahlungen betragen in 2015 71.487,63 EUR.

Investitionskredite waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind insgesamt gesunken um 86.639,62 EUR.

Bestand liquide Mittel 31.12.2015 96.214,78 EUR.
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Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststel
lungen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre.

Greifswald, 05.01.2024

Dr. Agnes Oestreich

Amtsleiterin des RPAs der UHGW

• (••
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Stadt Wolgast
Der Bürgermeister
Rechnungsprüfungsamt
Sölvesborger Str. 2
17438 Wolgast Zustandikeitsbeieich

Amt Am Peenestrom, Amt Anklam—Land
Hansestadt Anklam. Gemeinde Ostseebad Heringsdorf

Amt Lubmin. Stadt Pasewalk. Amt Uecker—Randow‘—Tal
Amt Usedom—Nord. Amt Züssosv

Wolgast, 15. November 2023

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Städtebauliche Sondervermögen

„Stadt,,n,bau Ost — Ostseeviertel Parkseite“ — SS Vi94

durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolgast

im Zuge einer Drittprüfung

an:

Das Rechnungsprüfungsamt und

den Rechnungsprüfungsausschuss

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

....

Prüfer/ in Frau Sylvia Eschenauer, Leiterin Rechnungsprüfungsamt Wolgast
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Bericht uher die Prüfling des Jaliresabschlusses der UHGW
für das SSV 194 - SUB Ostseevier ei Parkseite 2015 durch das RPAWolgast

Abkürzunsverzeichnis

Abs. Absatz

AfA Absetzung flur Abnutzung

AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten

BauGB Baugesetzbuch

BBR Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie

EDV Elektronische Datenverarbeitung

EÖB Eröffnungsbilanz

GemHVO-Doppik M-V Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpornmern

HGrG Haushaltsgrundsätzegesetz

HHJ Haushaltsjahr

i. H. v. in Höhe von

i. V. m. in Verbindung mit

KomDoppikEG M-V Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern —

KomDoppikEG M-V

KPG M-V Kommunaiprüfungs gesetz Mecklenburg-Vorpommern

KV M-V Kommunalverfassung M-V

LFI M-V Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

LStDV Lohnsteuer-Durchführungsverordnung

M -V M ecklenburg-Vorpommern

NKHR M-V Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
Mecklenburg-Vorpommern

RPA Rechnungsprüfungsamt

SOS Soziale Stadt

SSV Städtebauliches Sondervermögen

SUB Stadtumbau Ost

THV Treuhandvermögen

U1-IGW Universitäts- und Hansestadt Greifswald

U StG U msatzsteuergesetz

UV Umlaufvermögen

VWN Verwendungsnachweis
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Bericht über die Prüfling des Jahresabschlusses der UHGW
flur das SSV 194 - SUB Ostseeviertel Parkseite 2015 durch das RPAWoIgast

1. All2emeines

1.1 Prüfungsauftrag

Gemäß § 36 Abs. 2 KV M-V i. V. mit § 1 Abs. 2 KPG M-V haben Gemeinden, Städte und Ämter

grundsätzlich einen Rechnungsprüfungsausschuss einzurichten. Der Rechnungsprüfungsausschuss

führt die örtliche Prüfung gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 KPG M-V durch.

Die Bürgerschaft der

Universitits- und Hansestadt Greifswald

hat pflichtgemäß einen Rechnungsprüfungsausschuss eingerichtet.

Er hat sich des Rechnungsprüfungsarntes nach § 1 Abs. 4 Satz 2 KPG M-V zu bedienen.

Gemäß § 1 Abs. 5 KPG können sich das Rechnungsprüftmgsamt und! oder der

Rechnungsprüfungsausschuss, soweit erforderlich und in Teilaufgaben, sachverständiger Dritter als

Prüfer bedienen.

Die UHGW hat mit Datum vom 05.08.2021 nach erfolgtem Verfahren einer Verhandlungsvergabe

ohne Teilnahmewettbewerb dem Rechnungsprüfungsamt Wolgast einen Auftrag zur

„Beratungsleistung bei der Prüfung der Jahresabschlüsse der städtebaulichen Sondervermögen“

erteilt.

Die persönlichen Einschränkungen des § 2 Abs. 7 KPG M-V flur die Tätigkeit als sachverständige

Dritte sind im Zuge der Inanspruchnahme des RPA Wolgast nicht gegeben.

Die Ämter Am Peenestrom, Anklam-Land, Lubmin, Usedom-Nord, Uecker-Randow-Tal und

Züssow, denen durch die amtsangehörigen Gemeinden auch die Prüfung der Haushaltswirtschaft

übertragen wurde, sowie die Hansestadt Anklam, Stadt Pasewalk und die Gemeinde Ostseebad

Heringsdorf haben mit Abschluss des „Öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Rechnungsprüfung“ eine

Verwaltungsgemeinschaft gebildet und bedienen sich für die Aufgaben der örtlichen Prüfling gemäß

§ 3 KPG M-V einschließlich der Prüfung der Jahresabschlüsse und der Abschlüsse der

städtebaulichen Sondervermögen der Ämter, amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden des

Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Wolgast. Hierzu hat die Stadt Wolgast vertragsgemäß ein

Rechnungsprüfungsarnt, dem die Aufgaben nach dem Umfang des § 3 KPG M-V obliegen,

eingerichtet.
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Bericht über die Prüfling des Jahresabsehlusses der UHGW
für das SSV 194 - SUB Ostseeviertel Parkseite 2015 durch das RPA Wolgast

Das Rechnungsprüfungsamt der UHGW bedient sich insofern des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt

Wolgast im Rahmen der Beratung und zur Prüftingsunterstützung flur ihre städtebaulichen

Sondervermögen.

1.2 Prüfungsumfang

Die Prüfung bezieht sich auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 des SSV 194 - SUB

Ostseeviertel Parkseite nebst den gesetzlichen Anlagen nach § 60 KV M-V i. V. m. § 64 Abs. 2 und 4

KV M-V und § 136 und 165 des BauGB und der zugrunde liegenden Buchflihrung und des

Belegwesens des Haushaltsjahres 2015 nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 KPG M-V.

Die Verantwortung flur die Ordnungsmäßigkeit von Buchflihrung und Jahresabschluss nebst den

gesetzlichen Anlagen trägt der Oberbürgermeister, Herr Dr. Stefan Fassbinder.

An der Aufstellung des von der Verwaltung erstellten Jahresabschlusses nebst den gesetzlichen

Anlagen haben wir nicht mitgewirkt.

Sofern Änderungen an den Jahresabschlussunterlagen aufgrund unserer Prüftingsfeststellungen

angezeigt waren, wurden diese, soweit möglich, durch die Verwaltung vorgenommen und in den

vorliegenden Jahresabschluss übernommen.

Unsere Aufgabe war es, den Jahresabschluss nebst den gesetzlichen Anlagen einer Prüfling

dahingehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und zum

Jahresabschluss sowie die sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen beachtet worden sind.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der

„Praxishilfe Jahresabschlussprüfung“ in der Fassung vom 29.04.2011 den vorliegenden

Prüfungsbericht.

Der Prüfungsbericht bezieht sich auf den von uns geprüften Jahresabschluss zum 3 1 .12.2015 nebst

dem Jahresabschluss gesetzlich beizufügenden Anlagen. der diesem Prüfungsbericht insgesamt als

Anlage angefügt ist. Der Prüfungsbericht darf nur im Zusammenhang mit dem geprüften

Jahresabschluss verwendet werden und dient der Berichterstattung an das Rechnungsprüfungsamt

und den Rechnungsprüfungsausschuss und ‘eiterer Gremien der UHGW sowie zur weiteren

Verwendung an die Bürgerschaft.
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der U1-IGW
flur das SSV 194 - SUB Osiseeviertel Parkseite 2015 durch das RPAWolgast

Nicht Gegenstand der Prüfling war eine Nachprufung der Bewertungen zur Eröffnungsbilanz sowie

der Vollständigkeit der Erfassung. Ebenfalls nicht Gegenstand war die Ordnungsmäßigkeit der

Verwaltung.

Sie wurde so gestaltet, dass auf der Basis von Stichproben Aussagen über die Vermögens-, Ertrags-

und Finanzlage des SSV möglich waren.

Die Stichprobentiefe erfolgte aufgrund des hohen Risikos in den ersten Jahren der Aufstellung von

Jahresabschlüssen in hoher Tiefe von 80 — 100 %.

Ebenfalls nicht Gegenstand der Prüfung waren die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher

Tatbestände, wie zum Beispiel Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb

der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Die Verantwortung für die Vermeidung und

die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei den Organen der UHGW.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 3a KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung haben

wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des

durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des

durch die Anlagen zum Jaliresabschluss vermittelten Bildes der Bilanz, Finanz- und

Ergebnisrechnung des SSV wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen

Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des SSV und die Ermittlung der Werte zur

Eröffnungsbilanz sowie den bereits verbuchten Werten und den vorliegenden Anhängen verschafft.

Darauf aufbauend haben wir uns ausgehend von den Strukturen und der Organisation der Verwaltung ( )
der UHGW mit den Aufgaben und Abläufen in der Verwaltung bezüglich der Aufstellung und

Verbuchung des SSV beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der

Rechnungslegung führen können. Durch Gespräche zu den erfolgten Veränderungen und

Entscheidungen im Buchungswesen haben wir anschließend untersucht, welche Maßnahmen die

Verwaltung ergriffen hat, um diese Risiken zu bewältigen und ob diese hierzu geeignet sind.

Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungshandlungen haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren

Prüfungsvorgehens berücksichtigt. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Verwaltung

eingerichteten organisatorischen Maßnahmen in einzelnen Bereichen von der Richtigkeit des zu

überprüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen

eingeschränkt.
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der UHGW
fur das SSV 194 - SUD Ostseeviertel Parkseite 2015 durch das RPAWolgast

In der Hauptsache kamen unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der

Wirtschaftlichkeit im Folgenden Einzelfallprtiftingen auf der Basis von Stichproben mit bewusster

Auswahl und analytische Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungssicherheit zur

Anwendung.

Für die Beurteilung der Wesentlichkeit haben wir uns an den seitens des Innenministeriums

herausgegebenen Empfehlungen orientiert.

Zur Prüfung der einzelnen Vermögenswerte und Schulden lagen uns der

Zwischenverwendungsnachweise der UHGW, die Buchungsnachweise in Form des Kassenjournals.

die Bilanz. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Anhang und die ergänzenden Anlagen zum SSV

vor. Saldenbestätigungen über Bankbestände. Forderungen und Verbindlichkeiten wurden wegen Art

und Umfang nicht angefordert. Rechtsanwaltsbestätigungen zum 31.12.2015 waren ebenfalls nicht

vorzulegen.

Alle verlangten Aufklärungen und Nachweise sind uns von den benannten Auskunftspersonen der

UHGW in erforderlichem Umfang erbracht worden.

Die Vollständigkeitserklärung (entsprechend der Vorgabe in der ‚Praxishilfe

Jahresabschlussprüfung“, in der Fassung vom 29.04.2011) wurde unsererseits vorausgesetzt.

Rechtsaufsichtlich wird aufgrund eines Erlasses des Innenministeriums die Nicht-Erstellung eines

Rechenschaftsberichtes gemäß § 49 KV MV fir das Jahr 2015 nicht beanstandet. Die UHGW hat

daher auf die Erstellung eines Rechenschaftsberichtes flur 2015 verzichtet.

Dies wird durch das Rechnungsprüfungsamt mitgetragen.

In die Haushaltswirtschaft der UHGW wurden die Spiegelbuchungen aus den Sondervermögen bis

lang nicht vollständig übernommen.

Aus den Spiegelbuchungen ergeben sich jährlich aus den investiven Zuweisungen der Stadt Heraus

rechnungen in den laufenden Saldo. Nach Aufarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse in den

SSV sollte im Zuge einer Gesamtaufstellung eine Korrektur mit dem letzten noch offenen Jahresab

schluss der UHGW erfolgen. Es ergibt sich daraus ein Risiko flur den laufenden Saldo der Finanz-

rechnung und das Jahresergebnis des betreffenden Jahres. In den nachfolgenden Ausführungen wer

den die entsprechenden Beträge benannt.
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der UHGW
für das SSV 194 - SUB Ostseeviertel Parkseite 2015 durch das RPA Wolgast

1.3 Rechtliche Grundlagen

- Geml-IVO-Doppik M-V und GemKVO-Doppik M-V

— Verwaltungsvorschrifien zur GemHVO-Doppik M-V und GemKVO-Doppik M-V

— Kommunaler Kontenrahmen und Kontenrahmenpian des Landes MV

— Leitfaden Städtebauliches Sondervennögen mit Anlagen sowie Praxishilfe Jahresabschlussprü

fung des NKHR-Projekts

— FAQ des Projekts NKHR M-V

— BBR für das SSV der UHGW i. V. m. der BBR der UHGW

— Arbeitsrichtlinie SSV

— weitere Grundlagen, insbesondere Bürgerschaftsbeschlüsse

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurde am 17.12.20 14 von der Bürgerschaft der UHGW be

schlossen und seitens der Kommunalaufsicht am 27.04.201 5 genehmigt. Die Veröffentlichung er

folgte mit Datum vom 06.05.2015. Damit ist die Haushaltssatzung am 25.04.2015 rückwirkend in

Kraft getreten.
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